
Merkblatt  
 
 
Rechtliche Hinweise 
 
Nutzungsrechte 
 
Die lokalen Koordinierungsstellen, die Beratungsnetzwerke und die Modellprojekte räumen 
dem BMFSFJ das einfache und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungs-
recht an allen urheberrechtlich geschützten Arbeitserzeugnissen ein. Bei einer Zusammen-
arbeit mit Dritten sind diese ebenfalls dazu zu verpflichten, dem Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend das Erstmitteilungsrecht (§ 12 Abs. 2 UrhG) einzuräu-
men. 
 
Die Lokalen Koordinierungsstellen fordern eine gleich lautende Übertragung der Nutzungs-
rechte von ihren Einzelprojekten ein. 
 
 
Verwendung von Bildmaterial 
 
Beachten Sie bei der Verwendung von Bildmaterial bitte unbedingt die entsprechenden 
Rechtsvorschriften. Grundsätzlich sind die Zuwendungsempfänger im Bundesprogramm 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ verpflichtet, vor einer Veröffentlichung 
die Erlaubnis der darauf abgebildeten Personen einzuholen (Kunsturheberrechtsschutzge-
setzt § 22 KUG/KunstUrhG – das Recht am eigenen Bild). Davon ausgenommen sind Bil-
der, die eindeutig unter die Bestimmungen des § 23 KUG/ KunstUrhG fallen, wie z.B. Per-
sonen der Zeitgeschichte oder große Personengruppen (ab fünf Erwachsenen) bei öffentli-
chen Veranstaltungen. Hingegen muss für eine Bildveröffentlichung von Kindern unter zwölf 
Jahren generell eine offizielle Erlaubnis der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Bei 
Jugendlichen unter 18 Jahren muss sowohl die Einwilligung der Erziehungsberechtigten als 
auch die der/des Jugendlichen selbst vorliegen 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit:  
 
Bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen aller Art (z. B. Presseerklärungen, Publikatio-
nen, Arbeitsmaterialien, Berichten, Ankündigungen, Einladungen) ist auf die Förderung der 
jeweiligen Maßnahme im Rahmen des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOM-
PETENZ STÄRKEN“ wie folgt hinzuweisen: 
 

 Verwendung des Programmlogos 
 Verwendung des Logos vom BMFSFJ mit dem Zusatz – Gefördert im Rah-

men des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 
STÄRKEN“. 

 


